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Wichtige neue Entscheidung 

 
Verwaltungsprozessrecht: Beschwerdeerhebung nach beiderseitiger Erledigungs- 
erklärung 
 
§ 161 Abs. 2, § 146 i.V.m. § 123 VwGO 
 
Beiderseitige Erledigungserklärung 
Entfallen der Verfahrensanhängigkeit 
Tauglicher Beschwerdegegenstand 
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 30.10.2025, Az.5 CE 25.1570  
 
 
 
Orientierungssatz der LAB: 

Nach beiderseitiger Erledigungserklärung in der Hauptsache ist eine Beschwerde- 

erhebung im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes mangels tauglichen Be-

schwerdegegenstands nicht mehr möglich. 

 

Hinweis: 

Aus Kostengründen wurde eine Beschwerde zum Bayerischen Verwaltungsgerichts-

hof (BayVGH) im Rahmen eines Eilrechtsverfahrens nach § 123 VwGO eingelegt, 

nachdem schon vor Beschwerdeeinlegung die Hauptsache von beiden Parteien für 

erledigt erklärt worden war. Die Antragstellerin hatte sich davon eine günstigere Kos-

tenentscheidung als im Beschluss des Ausgangsgerichtes erhofft, das Ausgangsge-

richt hatte fälschlich darauf hingewiesen, dass dafür die Einlegung einer Beschwerde 

erforderlich sei. 
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Der BayVGH hat mit vorliegendem Beschluss die Beschwerde mangels tauglichen 

Beschwerdegegenstandes verworfen, da durch die beiderseitige Erledigungserklä-

rung die Anhängigkeit des Verfahrens entfallen sei. Das Verwaltungsgericht in erster 

Instanz, nicht aber der BayVGH in zweiter Instanz, sei weiterhin berechtigt und ver-

pflichtet, aufgrund der innerhalb der offenen Rechtsmittelfrist dort eingegangenen 

beiderseitigen Erledigungserklärungen das Verfahren einzustellen und eine Kosten-

entscheidung nach § 161 Abs. 2 VwGO zu treffen. 

 

 

Thum 
Oberlandesanwältin 
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